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dige Mitglieder des Sicherheitsrats eine offizielle Sitzung der Generalversammlung einbe-

ruft, um eine Aussprache über die Situation zu führen, in Bezug auf die das Veto eingelegt 

wurde, sofern die Versammlung nicht zu einer Notstandssondertagung über dieselbe Situa-

tion zusammentritt; 

 2. beschließt außerdem, ausnahmsweise dem ständigen Mitglied oder den ständi-

gen Mitgliedern des Sicherheitsrats, von dem oder denen ein Veto eingelegt wurde, in der 

Rednerliste Vorrang zu geben; 

 3. bittet den Sicherheitsrat, der Generalversammlung mindestens 72 Stunden vor 

der entsprechenden Erörterung in der Versammlung gemäß Artikel 24 Absatz 3 der Charta 

der Vereinten Nationen einen Sonderbericht über den Gebrauch des fraglichen Vetos vor-

zulegen; 

 4. beschließt��HLQHQ�3XQNW�Ä*HEUDXFK�GHV�9HWRV³�LQ�GLH�YRUOlXILJH�7DJHVRUGQXQJ�

ihrer siebenundsiebzigsten Tagung aufzunehmen, und beschließt, dass dieser Punkt zur Prü-

fung im Einklang mit Ziffer 1 auf der Tagesordnung der Versammlung verbleiben soll; 

 5. beschließt außerdem, dass der Präsident der Generalversammlung gemäß Zif-

fer ��HLQH�RIIL]LHOOH�6LW]XQJ�GHU�9HUVDPPOXQJ�XQWHU�GHP�7DJHVRUGQXQJVSXQNW�Ä6WlUNXQJ�

GHV�6\VWHPV�GHU�9HUHLQWHQ�1DWLRQHQ³�HLQEHUXIHQ�ZLUG��VROOWH�YRQ�HLQHP�RGHU�PHKUHUHQ�VWlQ�

digen Mitgliedern des Sicherheitsrats während der Restlaufzeit der sechsundsiebzigsten 

Tagung der Generalversammlung ein Veto eingelegt werden. 
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